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PräambelPräambelPräambelPräambel    

Zur Verbesserung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gutachterausschüsse wird der nach 

der Gutachterausschussverordnung (GuAVO) der Landesregierung, in der Fassung vom 

11.12.1989, zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.09.2017, gegründete Gemeinsamen 

Gutachterausschuss „Im Württembergischen Allgäu“ um die Gemeinden    Bodnegg, Grünkraut, 

Schlier und Waldburg erweitert. 

Hierzu wird gem. §§ 1, 25 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), in der Fassung 

vom 16.09.1974, zuletzt geändert am 15.12.2015, die folgende öffentlich-rechtliche Vereinba-

rung geschlossen:  

 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung§ 1 Gegenstand der Vereinbarung§ 1 Gegenstand der Vereinbarung§ 1 Gegenstand der Vereinbarung    

(1) Die Gemeinden Bodnegg, Grünkraut, Schlier und Waldburg übertragen die Erfüllung der in 

§ 193 Baugesetzbuch geregelten Aufgaben des Gutachterausschusses auf die Stadt Wangen 

im Allgäu.  

 

(2) Die Stadt Wangen im Allgäu kann im Gebiet der Beteiligten alle zur Durchführung der über-

tragenen Aufgaben erforderlichen Maßnahmen treffen. 

 

§ 2 Geschäftsstelle und Ausstattung § 2 Geschäftsstelle und Ausstattung § 2 Geschäftsstelle und Ausstattung § 2 Geschäftsstelle und Ausstattung     

(1) Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses ist bei der Stadt Wangen im 

Allgäu eingerichtet. Die erforderlichen Räumlichkeiten werden von der Stadt Wangen im All-

gäu zur Verfügung gestellt.  

 

(2) Die zur sachgerechten Aufgabenerfüllung erforderliche Ausstattung der Geschäftsstelle mit 

Personal, Sachmittel und technischer Ausstattung obliegt der Stadt Wangen im Allgäu 
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§ 3 Zusammensetzung des Gutachterausschusses § 3 Zusammensetzung des Gutachterausschusses § 3 Zusammensetzung des Gutachterausschusses § 3 Zusammensetzung des Gutachterausschusses und Bestellungund Bestellungund Bestellungund Bestellung    

(1) Jede Beteiligte kann in eigener Verantwortung eine nach der Einwohnerzahl gestaffelte 

Höchstzahl an ehrenamtlichen Gutachtern in den gemeinsamen Gutachterausschuss vor-

schlagen. Die Höchstzahl der von der jeweiligen Beteiligten vorgeschlagenen Gutachter be-

stimmt sich nach folgendem Verteilerschlüssel: 

Einwohnerzahl Höchstzahl der Gut-

achter 

0-5000 3 
5000-10000 4 

10000-20000 6 
20000-30000 8 

 

(2) Es gelten die ermittelten Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06. des vorangegangenen Jahres 

gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO). 

 

(3) Jede Beteiligte kann aus den Reihen der von ihr vorgeschlagenen Gutachter einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden vorschlagen.  

 

(4) Nach Absprache der Beteiligten wird aus dem Kreis der vorgeschlagenen Gutachter der Vor-

sitzende zur Bestellung vorgeschlagen.  

 

(5) Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Gutachter werden nach den Vor-

schlägen der Beteiligten vom Gemeinderat der Stadt Wangen im Allgäu bestellt.  

 

§ 4 Gebührenerhebung§ 4 Gebührenerhebung§ 4 Gebührenerhebung§ 4 Gebührenerhebung    

Die Gebühren für Leistungen des gemeinsamen Gutachterausschusses und dessen Geschäfts-

stelle werden gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 

(Verwaltungsgebührensatzung) in Verbindung mit der Anlage zur Verwaltungsgebührensat-

zung (Gebührenverzeichnis) der Stadt Wangen im Allgäu erhoben.  

 

§ 5 Kosten und Kostenerstattung § 5 Kosten und Kostenerstattung § 5 Kosten und Kostenerstattung § 5 Kosten und Kostenerstattung     

(1) Die Kosten (tatsächlich anfallenden Personalkosten sowie die Entschädigungen für die Gut-

achter), die unmittelbar mit der Erfüllung der übertragenen Aufgabe verbunden sind, werden 

mit den Gebühren für Verkehrswertgutachten verrechnet.  

 

(2) Sach- und Gemeinkosten werden von der Stadt Wangen im Allgäu getragen. 

 

(3) Kosten, die nicht durch Gebühren gedeckt sind, werden auf die beteiligten Gemeinden ver-

teilt. Der Verteilungsschlüssel setzt sich je zur Hälfte aus den ermittelten Einwohnerzahlen 

zum Stichtag 30.06. des vorangegangenen Jahres sowie aus der Anzahl der Verträge im Sinne 
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des § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch der vergangen zwei Jahre zusammen. Für die Kalkulation 

gelten die Personalkosten und Kosten für die Gutachter der vergangen zwei Jahre.  

 

(4) Die zu erstattenden Kosten werden alle zwei Jahre von der Geschäftsstelle neu kalkuliert und 

den Beteiligten übersandt. Die zu erstattenden Kosten werden jährlich in Rechnung gestellt 

und sind jährlich zum 30. November zu begleichen.  

 

§ 6 Überlassung erforderlicher Unterlagen und Daten§ 6 Überlassung erforderlicher Unterlagen und Daten§ 6 Überlassung erforderlicher Unterlagen und Daten§ 6 Überlassung erforderlicher Unterlagen und Daten    

(1) Die Beteiligten benennen der Geschäftsstelle einen Ansprechpartner der Verwaltung und 

überlassen der Geschäftsstelle kostenfrei sämtliche zur Führung einer gemeinsamen Kauf-

preissammlung erforderlichen Unterlagen und Daten. Dies umfasst auch die Unterlagen und 

Daten der bisher bei den Geschäftsstellen geführten Kaufpreissammlungen.  

 

(2) Die Geschäftsstelle ist berechtigt und bevollmächtigt, im Namen der Beteiligten die zur Auf-

gabenerfüllung erforderlichen Daten (bspw. GEO-Daten, Grundbuchdaten, Daten aus Bau-

akten etc.) bei Dritten einzuholen.  

 

§ 7 Datenschutz§ 7 Datenschutz§ 7 Datenschutz§ 7 Datenschutz    

Die Geschäftsstelle behandelt die ihr im Rahmen der Aufgabenerfüllung bekanntwerdenden In-

formationen und Daten vertraulich. Eine Weitergabe an unbefugte Dritte ist nicht erlaubt.  

 

§ 8 Geschäftsbericht§ 8 Geschäftsbericht§ 8 Geschäftsbericht§ 8 Geschäftsbericht    

Die Geschäftsstelle erstellt jährlich zum 30.06. einen Geschäftsbericht über das vorangegangene 

Jahr an die Beteiligten. 

 

§ 9 Laufzeit und Kündigung§ 9 Laufzeit und Kündigung§ 9 Laufzeit und Kündigung§ 9 Laufzeit und Kündigung    

(1) Die Vereinbarung beginnt am 01.01.2020 und endet spätestens am 31.12.2026. 

(2) Die Vereinbarung kann vor dem Hintergrund der Aufnahme weiterer Kommunen im Land-

kreis vorzeitig mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. 

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
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§ 10§ 10§ 10§ 10    Sonstige BestimmungenSonstige BestimmungenSonstige BestimmungenSonstige Bestimmungen    

Änderungen der vorliegenden Vereinbarung sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksam-

keit der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, 

so wird hiervon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Beteiligten ver-

pflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine rechtlich zulässige Bestimmung zu erset-

zen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass sich bei der Durchführung der Vereinbarung eine nicht 

beabsichtigte Regelungslücke ergibt.  

 

§ 1§ 1§ 1§ 11111    InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten    

(1) Die Vereinbarung ist mit der Genehmigung von den Beteiligten öffentlich bekanntzuma-

chen. Sie wird zum 01.01.2019 rechtswirksam.  

 

(2) Gleichzeitig tritt die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Großen Kreisstadt 

Wangen im Allgäu und der Stadt Isny im Allgäu vom 07.01.2015 außer Kraft. 

 

(3) § 1 Abs. 4 Ziffer c der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Erfüllung der Aufgaben 

eines Gemeindeverwaltungsverbandes (vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft) vom 

29.09.1998 wird hiermit aufgehoben. 

 

 

Bodnegg, ..… Dezember 2019 

GEMEINDE  BODNEGG 

 

________________________________, 

Christof Frick, Bürgermeister 

 

 

Schlier, ….. Dezember 2019 

GEMEINDE  SCHLIER 

 

________________________________ 

Katja Liebmann, Bürgermeisterin 

 

 

 

Grünkraut, ….. Dezember 2019 

GEMEINDE  GRÜNKRAUT 

 

________________________________ 

Holger Lehr, Bürgermeister 

 

 

Waldburg, ….. Dezember 2019 

GEMEINDE  WALDBURG 

 

________________________________ 

Michael Röger, Bürgermeister 
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Wangen im Allgäu, …... Dezember 2019 

STADT WANGEN IM ALLGÄU 

 

________________________________ 

Michael Lang, Oberbürgermeister 

 

 


